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Total der freiwilligen Zuwendungen 

abzüglich Selbstbehalt (Staats- und Gemeindesteuern)                                                                                                    –                        200.– 

Zwischentotal (für Berechnung Abzug Staats- und Gemeindesteuern)  

Staatssteuer: Nettoeinkommen (gem. Ziff. 22) bis Fr. 40000.–: max. Fr. 8000.– 
Nettoeinkommen (gem. Ziff. 22) über Fr. 40000.–: max. 20% vom Nettoeinkommen 

Bundessteuer: max. 20% des Nettoeinkommens

Total Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien (Übertrag von Buchstabe B) 

Staatssteuer: max. Fr. 10000.–   Bundessteuer: max. Fr. 10100.–

Freiwillige Zuwendungen sowie 
Mitgliederbeiträge und Zu wen dungen 
an politische Parteien 
Formular 6

Berechnung abzugsfähige freiwillige Zuwendungen

Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

Übertrag in Steuer erklärung Seite 3,  
Ziffer 23.2

Übertrag in Steuererklärung Seite 3, 
Ziffer 15.5 

Staatssteuer Bundessteuer

                                                                Reg.-Nr.:                                                                                      Gemeinde: 

                                                                Name:                                                                                         Vorname: 

Person 2:                                                 Name:                                                                                         Vorname:

Kanton Thurgau

 
Person 1:

Seite 1

Bemerkungen

Ab Fr. 1000.– pro Zuwendung reichen Sie bitte die entsprechende Quittung oder Bescheinigung mit Ihrer Steuererklärung ein. Die 
Steuerverwaltung behält sich vor, im Veranlagungsverfahren bei Bedarf auch Quittungen oder Bescheinigungen für Zuwendungen unter 
dem Betrag von Fr. 1000.– nachträglich einzuverlangen.

Zuwendungen 2022 
Name und Sitz der Institution bzw. der politischen Partei (genaue Bezeichnung und Adresse) 

gemeinnützige oder 
öffentliche Zwecke politische Parteien
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16. 

A. Übertrag von Beiblättern 

B. Total Freiwillige Zuwendungen / Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

Staatssteuer Bundessteuer

0066222101366
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Übertrag aus Beiblättern 

Übertrag auf Vorderseite

Seite  2

Zuwendungen 2022 
Name und Sitz der Institution bzw. der politischen Partei (genaue Bezeichnung und Adresse) 

gemeinnützige oder 
öffentliche Zwecke politische Parteien

0066222102366


